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Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Ortsbeirat Kleinlinden 15.02.2012 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Erneuerung bzw. Neugestaltung einer Zufahrt zur Brandwegsbrücke; 
Antrag des Ortsvorstehers vom 05.02.2012 
 
 
Antrag: 
Der Ortsbeirat bitte um Auskunft, warum dem Ortsbeirat bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine sachgerechte schriftliche Information nebst Planung zur Zufahrt zur 
Brandwegsbrücke zur Kenntnis gegeben wurde.  
Der Ortsbeirat weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass er frühzeitig 
und zwar vor Beginn von Baumaßnahmen, die von dem Bauamt der Stadt in Kleinlinden 
eingeleitet worden sind, zu informieren ist. Er erwartet von dem Magistrat der Stadt 
Gießen die Einhaltung der rechtlichen Setzungen gemäß dem hessischen 
Kommunalgesetz.  
 
 
Begründung: 
Es ist augenscheinlich feststellbar, dass gegenwärtig Baumaßnahmen für eine Zufahrt zur 
Brandwegsbrücke vorgenommen werden, die im Ortsbeirat durch Vorlage von 
diesbezüglichen Planungsunterlagen und Zeichnungen nie sachgerecht be- und 
abgesprochen wurden.  
In der Ortsbeiratssitzung am 23.11.2011 erklärte Frau Bürgermeisterin Weigel-Greilich 
im Zusammenhang zum Antrag „Treppe zur Brandwegbrücke; der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen vom 03.11.2011 zwar, dass ein Auftrag für die Erneuerung der Zufahrt 
zur Brandwegsbrücke bereits vergeben sei und Sie prüfen lasse, ob es möglich sei, im 
Rahmen dieser Maßnahme, die beschädigte Stufe ebenfalls zu reparieren.  
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Planungsunterlagen für eine Erneuerung - geschweige denn für diese augenscheinliche 
umfassende Neugestaltung - wurden aber keine vorgelegt, so dass der Umfang dieser 
Baumaßnahme von den Ortsbeiratsmitgliedern gar nicht erfasst werden konnte.  
Des Weiteren liegen dem Ortsbeirat auch keinerlei Informationen darüber vor, ob in 
diesem Bereich Teile eines neuen Kinderspielplatzes geplant sind oder dieses Gelände 
nur noch als Grünanlage angelegt werden soll.  
 
 
gez.  
 
Norbert Herlein 
Ortsvorsteher 
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